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40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

BauRallg;

ROG Stmk 1974 §23 Abs5 litb;

ROG Stmk 1974 §50a;

VVG §5;

Rechtssatz

Es liegt im Wesen der Hundezucht, daß Welpen geworfen und bis zum Verkauf großgezogen oder diese Hunde

abgerichtet werden. Um eine Zwangsstrafe verhängen zu können, weil angeblich im Wohngebiet entgegen einem

Auftrag der Baubehörde eine Hundezucht betrieben wurde, ist es erforderlich, konkrete Feststellungen zu tre?en, die

nachvollziehbar belegen, daß eine Zuchttätigkeit stattgefunden hat.
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